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Heidelberg, 07.10.2020 

 
Sachantrag zu 11ö der Sitzung des Gemeinderats am 08.10.2020: 2. Nachtragshaushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2020 
 
Wir beantragen folgende Änderung: 
Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Umsetzung des 30-Punkte-Klimaschutzaktionsplans in Höhe 
von 100.000 Euro (TH 31 Produkt 56.10 Umwelt- und Klimaschutz) 
 
Begründung 
Die Stadt Heidelberg hat den Klimanotstand ausgerufen und der Gemeinderat hat im Herbst 2019 mit 
überwältigender Mehrheit einen umfangreichen Klimaschutzaktionsplan beschlossen. Fest steht: Der 
Klimawandel wartet nicht, der Handlungsdruck nimmt weiterhin zu. Eine Bewältigung der Corona-
Pandemie ohne gleichzeitige Bekämpfung des Klimawandels ist nicht zeitgemäß. Wir hoffen, dass die 
Dringlichkeit des Handelns allen Akteur*innen bewusst ist und im Rahmen des Nachtraghaushalts 
finanzielle Mittel als dringende Anschubfinanzierung für die Umsetzung des 30-Punkte-
Klimaschutzaktionsplans bereitgestellt werden. Durch die aktuelle Haushaltssperre könnten nicht einmal 
grundlegende Vorbereitungs- und Planungsaufgaben angegangen werden. Das würde faktisch ein volles 
Jahr Stillstand beim Klimaschutz bedeuten.  
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